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wird aber von keiner Seite behauptet, auBer von Herrn Dr. G. Die beiden Kantone
haben lediglich die Bestimmungen des BG von 1875 anders ausgelegt. Der Kan-
ton Bern hat kein Ineresse an einer andern Auslegung dieses Gesetzes im' vor-
liegenden Fall durch den Kanton Freiburg, wenigstens kein prozessual geltend-
zumachendes. Dasselbe gilt umgekehrt fiir den Kanton Freiburg.

Unseres Erachtens handelt es sich um einen Fall der Rechtsverweigerung,
indem sowohl Freiburg als auch Bern Herrn Dr. G. die Bezahlung seiner For-
derung verweigern. Herr Dr. G. als Forderungsberechtigter ist daher legitimiert,
gestiitzt auf Art.4 BV im Sinne von Art. 113 BV und Art. 175, Zifi. 3 sowie
Art. 178 OG eine staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht zu richten
mit dem Begehren, es sei entweder der Kanton Freiburg oder der Kanton Bern
zu verhalten, seine Forderung zu begleichen oder doch wenigstens sein Be-
gehren materiell zu behandeln. Die Verhaltnisse liegen hier dhnlich wie bei der
Doppelbesteuerung.

Wir bedauern, dal im vorliegenden Fall die Arztkosten nicht beglichen wor-
den sind, halten aber nach wie vor die Stellungnahme des Kantons Bern fiir die
richtige. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat sich aus grundsétzlichen Er-
wigungen zu seiner Stellungnahme gendstigt gesehen.

Uber den Konkordatswohnsitz des Kindes.

Von Dr. H. Albisser, Departementssekretiar, Luzern.
(Schiug)

Vor allem ist es ein Irrtum, zu glauben, diese Methode erlaube noch, den elter-
lichen Willen (an Stelle des Kindeswillens) als maBBgebend fiir die Begriindung des
Kindeswohnsitzes zu betrachten. Der elterliche Wille spielt nur noch eine unter-
geordnete Rolle. Er fillt insofern in Betracht, als er den Aufenthalt des Kindes be-
stimmt und damit, nach dieser neuen Bestimmungsmethode, ganz zwangsliufig
auch seinen Wohnsitz. Hingegen ist es bedeutungslos, ob nach dem Willen der
Eltern das Kind seinen Wohnsitz am Ort seines tatsichlichen Aufenthaltes haben
solle. Wenn die Eltern dies nicht wiinschen, so wird dieser Wunsch nicht beachtet;
denn einzig die nackte Tatsache des Kindesaufenthaltes entscheidet, nicht aber
die Natur dieses Aufenthaltes. Wenn derart auf AuBerlichkeiten abgestellt wird
und der Grund der Verhiltnisse ununtersucht bleibt, so bedeutet das eigentlich
nichts anderes, als daB die elterliche Fiirsorge bei der Wohnsitzbestimmung be-
langlos ist. Sie dient lediglich einem Verfahrenszweck, nimlich der Feststellung,
ob der vormundschaftliche Wohnsitz gelten solle. Besteht die elterliche Fiirsorge,
so scheidet der vormundschaftliche Sitz aus, andernfalls ist er maBgebend. Ein
weitergehender Einflu kommt der elterlichen Fiirsorge nicht zu; denn, losgelést
vom elterlichen Willen, gibt der tatsichliche Kindesaufenthalt den Ausschlag,
Diese Ordnung widerspricht der Bedeutung, die das Konkordat der elterlichen
Fiirsorge im Vergleich zur vormundschaftlichen Fiirsorge beimiGt.

Zu diesem juristischen Schénheitsfehler kommt eine praktische Unzukémm-
lichkeit wesentlicher Natur.

Das Konkordat beruht auf dem Gedanken, dal ein Kantonsfremder, der
durch eine gewisse Wohnsitzdauer mit dem Wohnkanton in festere Beziehung ge-
treten ist, nach seiner armenrechtlichen Stellung einem Kantonsbiirger ange-
nihert werden solle. Weil der bloBe Aufenthalt keine geniigend feste Bindung
schafft, wird im Konkordat genau unterschieden zwischen Wohnsitz und Aufent-
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halt, und nur dem Wohnsitz wird konkordatsgemifle Wirkung zugesprochen.
Diese Grundlage der Konkordatsunterstiitzung wird miachtet, wenn man im
Sinne des Entscheides vom 18. Juli 1941 die einfache Tatsache des Aufenthaltes
zum Ausgangspunkt nimmt; denn es wird leicht eintreten, daB der Aufenthalt
nicht den Anforderungen entspricht, die an einen Konkordatswohnsitz zu stellen
sind. Die Folge einer derartigen Fehlbehandlung ist eine Begiinstigung des Kindes,
sofern es deshalb konkordatsgemaf unterstiitzt werden mufl und derart zu Un-
recht den Aufenthaltskanton belastet, oder aber eine Benachteiligung des Kindes,
sofern es dadurch aulerhalb des Konkordates gestellt wird. Diese Ordnung ist
um so unbefriedigender, als sie bei Kindern, die der elterlichen Fiirsorge ent-
mangeln, nicht gilt. Zwar liegt die vormundschaftliche Zusténdigkeit nicht immer
am tatséchlichen Wohnsitz des Kindes, sondern am Wohnsitz des in Betracht
fallenden Elternteiles, und insofern kann ebenfalls ein praktisch nicht befrie-
digender Zustand entstehen. Allein er wird ordentlicherweise nicht von Dauer
sein; denn wenn das Kind anderwirts seinen tatsichlichen, dem Art. 23, Abs. 1,
ZGB entsprechenden Wohnsitz hat, bewirkt dies zwangsliufig die Ubertragung
der Vormundschaft an diesen Wohnsitz (Art. 377, Abs. 2, ZGB). Damit entsteht
am neuen Orte ein konkordatsgeméaBer Wohnsitz, der nicht mehr fiktiv ist. Beim
Kind unter elterlicher Fiirsorge dauert der Widerspruch zwischen Aufenthalt und
tatsichlichem Wohnsitz aber an, bis das Kind erwerbsfahig oder volljahrig wird.

Da das Konkordat nach dieser Richtung keine Weisung erteilt, ist nicht ein-
zusehen, weshalb der Konkordatswohnsitz des in elterlicher Fiirsorge stehenden
Kindes sich seiner Beschaffenheit nach vom Konkordatswohnsitz des bevormun-
deten Kindes unterscheiden sollte. Es ist daher in jedem Falle notwendig, den
tatsichlichen Aufenthalt des Kindes in elterlicher Fiirsorge niher zu untersuchen,
und nur dann darf er zur Grundlage der Konkordatsunterstiitzung genommen wer-
den, wenn er nicht bloB eine Versorgung (bei Privaten oder in einer Anstalt) dar-
stellt. Was im Entscheid vom 6. Marz 1939 bloB andeutungsweise erwiahnt worden
ist, muf als Kriterium fiir die Beurteilung der Privatversorgung des Kindes gelten:
Liegt den Pflegeltern mehr am Kostgeld als am Kinde, so haben wir einen bloBen
Versorgungsaufenthalt vor uns; hat das Kind aber bei den Pflegeltern ein wirk-
liches Heim und ist das Pflegegeld nur eine von den Verhéltnissen geforderte Not-
wendigkeit, so wohnt das Kind im Sinne des Konkordates am Aufenthaltsorte.
Wenn, falls das Kind bevormundet wire, die Vormundschaft an den Versorgungs-
ort iibertragen werden miifite, besteht ein Konkordatswohnsitz daselbst.

Hat das Kind an seinem tatsidchlichen Aufenthalt keinen Wohnsitz, so muB
nach den allgemeinen Wohnsitzregeln ermittelt werden, woanders er liege. Na-
mentlich ist bei dieser Priifung zu beachten, dafl die Anstaltsversorgung den ein-
mal begriindeten Wohnsitz nicht aufheben, aber auch keinen neuen begriinden
kann (Art. 2, Abs. 2, des Konkordates). Immer aber sollte man sich vor Augen
halten, daB ein Kind nicht einzig deshalb, weil es unter elterlicher Fiirsorge steht,
anders gestellt sein soll als das bevormundete Kind.



	Über den Konkordatswohnsitz des Kindes [Schluss]

